
i) Organisation und Aufgaben der Finanzrevision
Die höhere Verantwortung der Leiter der Betriebe, der 

WB und wirtschaftlichen Organe für die ökonomisch 
beste Nutzung der ihnen übertragenen Fonds muß mit 
einer systematischen Revision der Finanzwirtschaft ver
bunden werden.

Die Finanzrevision der Betriebe erfolgt durch die WB. 
Die planmäßige Finanzrevision der WB erfolgt durch die 
Revisionsorgane, die dem Minister der Finanzen unter
stehen. Sie führen ihre Tätigkeit auf der Grundlage von 
Arbeitsplänen durch, die mit den Leitern der zuständigen 
Industrieabteilungen des Volkswirtschaftsrates abgestimmt 
sind. Jeder Betrieb und jede WB ist jährlich einmal zu 
prüfen als Grundlage für die Bestätigung der Bilanz, Ge
winn- und Verlustrechnung.

Der Minister der Finanzen legt die staatlichen Richt
linien für die Durchführung der Finanzrevision und die 
Bestätigung der Bilanzen und Ergebnisrechnung der WB 
sowie für die richtige Durchführung der Inventuren fest. 

Die Finanzrevision ist verpflichtet,
— einen energischen Kampf gegen Planverstöße, Verun

treuungen, Verschwendungen und unrationellen Aufwand 
zu führen, vorhandene Reserven aufzudecken und deren 
Nutzung durchzusetzen,

— gute Erfahrungen aus Betrieben aufzugreifen und den 
verantwortlichen Leitern Vorschläge für die Verallge
meinerung zu machen.
Die Revision der Finanzwirtschaft ist zu einer wichtigen 

Grundlage für die Rechenschaftslegungen und die Bestäti
gung der Bilanzen und Ergebnisrechnungen der Betriebe 
und WB zu entwickeln.

Die Wirksamkeit der Finanzkontrolle ist durch die Ent
wicklung neuer Formen der öffentlichen Kontrolle über 
den zweckmäßigsten und sparsamsten Einsatz finanzieller 
Mittel und über die Einhaltung der Finanzdisziplin zu er
höhen. In Zusammenarbeit mit den demokratischen Orga
nisationen und mit Unterstützung der örtlichen Volksver
tretungen ist schrittweise die Schaffung ehrenamtlicher 
Aktivs und Inspektionen für die öffentliche Finanzkontrolle 
zu organisieren. Die aktive Teilnahme der Bürger an der 
Untersuchung der Wirtschaftstätigkeit ist zu einem wich-
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